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1.1 Handlungsbezogene 
Raumkategorien,
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überörtlich bedeutsame 
Gemeindefunktionen,
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Stufe 1: Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten mit Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Stufe 2: Festlegung des Untersuchungsrahmens für die Umweltprüfung (Scoping)
Stufe 3: Erster LEP-Entwurf, einschließlich Entwurf des Umweltberichts  mit Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung (16.1. – 17.3.2023)
Stufe 4: Zweiter LEP-Entwurf, einschließlich Entwurf des Umweltberichts  mit Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung
Stufe 5: Verordnungsbeschluss
Stufe 6: Bekanntmachung und Inkrafttreten in II/2024 durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt
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Kapitel 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien
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https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00030817, Auszug

Ca. 45 Minuten-Radius (MIV) um die potenziellen 
Oberzentren Eisenach, Suhl+3 

7



https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00030817, Auszug

Plus ca. 10 – 15 Minuten-Radius (MIV) um die 
potenziellen Oberzentren Eisenach, Suhl+3 

Ca. 45 Minuten-Radius (MIV) um die potenziellen 
Oberzentren Eisenach, Suhl+3 
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https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00030817, Auszug

Ca. 45 Minuten-Radius (MIV) um die potenziellen 
Oberzentren Eisenach, Suhl+3 und Nordhausen  

Plus ca. 10 – 15 Minuten-Radius (MIV) um die potenziellen 
Oberzentren Eisenach, Suhl+3 und Nordhausen 
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2.2 Zentrale Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen
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AUSZUG

GVB NDH: 33.384 ha / 56.867 EW
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AUSZUG

GVB Nordhausen nach dem 
LEP-E1, Stand: 11/2022
GVB NDH: 17.000 ha / 43.650 
EW

GVB NDH: 33.384 ha / 56.867 EW
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Erster Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen AUSZUG

GVB Nordhausen nach dem LEP-E1, 

Stand: 11/2022

17.000 ha / 43.650 EW
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Ziele und Grundsätze 2.2.5 Z Oberzentren bis 2.2.13 G Erreichbarkeit 
eines Zentralen Ortes

Zentrale Forderung: 

�Nordhausen ist als Oberzentrum für Nordthüringen 
einzustufen.

• Größe, Erreichbarkeit, Wirtschaftskraft, Bedeutung im Raum etc. 
absolut vergleichbar mit Eisenach und Oberzentrum Südthüringen 
(funktionsteilig Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof)

• Im LEP sind Anforderungen an Abwägungskriterien zu erfüllen, die 
planerischer Gleichbehandlung genügen.

• Ein gesamträumliches planerisches Konzept fehlt => Willkür?

• Als Ziel der Raumordnung müssen die Festlegungen eindeutig bestimmt 
und bestimmbar sein - konkrete Kriterien für die Festlegung der 
Oberzentren fehlen!
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Die oberzentrale Bedeutung Nordhausens (Auswahl) 

• Wirtschaftspotenzial mit umfassender 
Arbeitsplatzzentralität (Pendlersaldo bei knapp + 5.400)

• Sehr gute Verkehrsanbindung Straße und Schiene 
(Alleinstellungsmerkmal Straßenbahn und HSB; Einbindung in 
übergeordnetes Streckennetz der Bahn verbesserungswürdig)

• Standort modernster Bildung und Forschung (HSN, 
Studienkolleg und künftig auch als Standort der Lehrerausbildung usw.) 

• Behörden und Gerichte höherer Stufe (Amtsgericht, 
Sozialgericht, Arbeitsgericht, Landespolizeiinspektion, Hauptagentur für 
Arbeit Nordthüringen, das Katastrophenschutzlager Nordthüringen, die 
Rettungsleitstelle für die Landkreise Nordhausen und Kyffhäuserkreis sowie 
das Zollamt)

• Herausgehobene Kulturfunktion (Theater/Lohorchester, 
Museen etc.)
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• Überregional bedeutsame Gesundheitsfunktionen 
(Südharzklinikum mit Rettungshubschrauber, umfassendes Angebot an 
weiteren gesundheits-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen )

• (ober-)zentrale Einzelhandelsfunktion (mit herausragender 
Einzelhandelszentralität 144 % und VKF-Ausstattung 3,1 m²/EW sowie mit 
planer. Gesamtkonzept zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche)

Nordhausen = wirtschaftliches, infrastrukturelles, 
kulturelles, wissenschaftliches und 

Verwaltungszentrum sowie Dienstleistungs-
Einzelhandels- und Gesundheitszentrum und künftig:

Leistungsfähiges Oberzentrum
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Die oberzentrale Bedeutung Nordhausens (Auswahl) 



Forderungen:

• Die Einstufung der Mittelzentren ist entsprechend dem Zentrale-Orte-
Konzept des LEP-E1 am empirischen Analyserahmen auszurichten. 

• Die Mittelzentren sind im Rahmen dieser Teilfortschreibung insgesamt 
zu überprüfen und sachgerecht neu festzulegen. 

• Auch die bisherigen Grundzentren sind im Rahmen dieser 
Teilfortschreibung insgesamt zu überprüfen und sachgerecht neu 
festzulegen.

Einige Eckpunkte:

� Mindest-EW-Zahl 30.0000 im Mittelbereich in ¼ der Fälle unterschritten ( 8 von 28)

� EW-Zahl im MZ selbst tw. < 10.000 (5)

� Pauschale Einstufung neuer Gemeinden > 6000 EW als GZ , 
� Aber keine Überprüfung der bisher festgelegten GZ 

� 15 GZ sind schon 2021 kleiner als 6000 EW (2040 = 31)

� Zahlreiche ZO haben gar keinen Versorgungsbereich (29 von 85) , 
d. h., sie versorgen sich selbst – das widerspricht dem Raumordnungsansatz des ZOK
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Ziele 2.2.9 Z Mittelzentren und 2.2.11 Z Grundzentren 
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5.2 Energie - 5.2.7 Z (regionale Teilflächenziele Windenergienutzung) und 
5.2.9 V (Vorgaben für die Regionalplanung)

5.2.7 Z In den Regionalplänen, die vor dem 31. Dezember 2027 in Kraft 
treten, sind mindestens nachstehende regionale Teilflächenzwischen-
ziele durch Ausweisung von Vorranggebieten „Windenergie“ 
umzusetzen. In den Regionalplänen, die nach dem 31. Dezember 2027 
und vor dem 31. Dezember 2032 in Kraft treten, sind mindestens 
nachstehende regionale Teilflächengesamtziele durch Ausweisung von 
Vorranggebieten „Windenergie“ .

Thüringen
Bund

29.160 ha (1,8 %) 35.640 ha (2,2 %)
2 % des Bundesgebietes



• Im Wind-an-Land-Gesetz wurden Regelungen im 
Falle einer Zielverfehlung getroffen. 

• Werden die Flächenziele verfehlt, sind 
Windenergieanlagen im gesamten Außenbereich 
privilegiert. Die Anlagen sind dann grundsätzlich 
auch außerhalb für die Nutzung der Windenergie 
ausgewiesener Gebiete zulässig. 

• Setzt das Land selbst die Flächenziele um, gilt dies 
im gesamten Landesgebiet. Hat das Land die Ziele 
heruntergebrochen, tritt die Privilegierung nur in 
der betroffenen Region/Kommune ein.
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5.2 Energie - 5.2.7 Z (regionale Teilflächenziele Windenergienutzung) und 
5.2.9 V (Vorgaben für die Regionalplanung)
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5.2 Energie - 5.2.7 Z (regionale Teilflächenziele Windenergienutzung) und 
5.2.9 V (Vorgaben für die Regionalplanung)


